
Satzung	des	Dörpsmobil	Ge6orf	e.V.		

§	1	Name,	Sitz,	Eintragung,	GeschäBsjahr		

(1)	 Der	Verein	führt	den	Namen		

Dörpsmobil	Ge6orf	e.V.		

(2)	 Er	hat	seinen	Sitz	in	Ge9orf.	Das	Geschä>sjahr	läu>	vom	1.	Januar	bis	31.	Dezember.		

§	2	Vereinszweck	und	Umsetzung	

1)	 Der	 Verein	 tri9	 ein	 für	 umweltverträgliches	 Verkehrswesen	 und	 die	 Verringerung	 der	Um-
weltbelastungen	durch	den	Fahrzeugverkehr.	

2)	 Der	Verein	fördert	und	iniMiert	gemäß	§	52	AO	Maßnahmen,	die	zur	Einsparung	von	Energie	
und	Rohstoffen	beitragen,	SchadstoXelastungen	und	AbfallauYommen	verringern	und	zur	
Reduzierung	von	Umweltschäden	beitragen.	

3)	 Der	Vereinszweck	soll	insbesondere	erreicht	werden	durch	

a. Förderung	und	Entwicklung	sozialer	Kompetenz	mi9els	gemeinsamer	Nutzung	eines	
umweltgerechten	Mobilitätsangebots	(§	52,	Nr.	8)	
Wir	wollen	den	Zusammenhalt	in	unserer	Gemeinde	stärken.	

b. Förderung	der	Teilhabe	mobilitätseingeschränkter	Mitglieder	am	öffentlichen	Leben	
und	sozialen	Miteinander	(§	52,	Nr.	9)	
Auf	unserer	Homepage	werden	wir	die	Möglichkeit	schaffen,	sich	unkompliziert	als	Mibahrer	einzubu-

chen;	mit	diesem	Angebot	soll	der	Zugang	zum	gemeindeeigenen	Fahrzeug	auch	älteren	Mitbürgern,	die	

nicht	(mehr)	selbst	fahren	wollen/können,	ermöglicht	werden.	Gerade	für	die	ältere	Bevölkerung	sind	

solche	Mibahrgelegenheiten	wichMg,	da	benöMgte	Arztpraxen	und	Physiotherapeuten	o>	nur	in	den	

Nachbarstädten	sehr	umständlich	und	mit	großem	Zeitaufwand	mit	öffentlichen	Verkehrsmi9eln	erreicht	

werden	können.	Bewegungseingeschränkte	Mitbürgerinnen	und	Mitbürger	sind	deshalb	bisher	auf	ein	

teuer	zu	bezahlendes	Taxi	angewiesen,	das	sie	sich	von	ihrer	kleinen	Rente	eigentlich	gar	nicht	leisten	

können.	

Mit	der	Realisierung	der	Mibahrmöglichkeit	mit	unserem	Dörpsmobil	tragen	wir	dazu	bei,	dass	ältere	

Menschen	weiterhin	im	Ort	leben	können	und	trotzdem	in	ihren	Grundbedürfnissen	versorgt	sind.	

c. AuYlärung	und	InformaMon	über	die	Verringerung	der	Belastungen	durch	den	Indivi-
dualverkehr	und	Möglichkeiten	zur	Verringerung	damit	einhergehender	klimaschädli-
cher	Prozesse	(§	52,	Nr.	16)	
Unser	Dörpsmobil	soll	einen	Beitrag	zum	Klimaschutz	leisten,	einmal	dadurch,	dass	das	Auto	selbst	keine	

schädlichen	Stoffe	ausstößt,	zum	anderen	aber	auch	dadurch,	dass	sich	die	Anzahl	der	Benzin/Diesel-



Autos	auf	unseren	Straßen	verringert.	

d. Entlastung	des	öffentlichen	Verkehrsraums	mi9els	Förderung	von	Fahrgemeinscha>en	
und	möglicher	Reduzierung	der	Fahrzeuge	pro	Haushalt	(§	52,	Nr.8)	

e. Förderung	ressourcenschonender	Mobilität	im	Dänischen	Wohld,	als	Ergänzung	zum	
Öffentlichen	Nahverkehr;	

f. die	Entwicklung,	Bereitstellung	und	Vermi9lung	eines	alternaMven	Verkehrsangebots	
zum	eigenen	Auto	durch	Carsharing	von	Elektromobilen	für	die	Vereinsmitglieder;	
Auf	diese	Weise	gewöhnen	sich	junge	Menschen	von	vorn	herein	an	die	Idee	des	Carsharings	(§	52,	Nr.	8	

und	16).	

g. gemeinscha>liche	Nutzung	von	Elektromobilen	soll	der	Verzicht	der	Mitglieder	auf	ein	
eigenes	Fahrzeug	ermöglicht	werden;	
Mit	der	Anschaffung	eines	Fahrzeugs	soll	die	Mobilität	im	ländlichen	Raum	verbessert	werden,	ohne	dass	

von	den	Familien	Zweit-,	häufig	auch	Drinahrzeuge	angeschafft	werden	müssen.	

§	3	Selbstlosigkeit		

1)	 Der	Verein	„Dörpsmobil	Ge9orf	e.V.“	verfolgt	ausschließlich	und	unmi9elbar	gemeinnützige	
Zwecke	im	Sinne	des	Abschni9s	steuerbegünsMgte	Zwecke	der	Abgabenordnung	 	 	(AO).	Der	
Verein	ist	selbstlos	täMg.	Er	verfolgt	nicht	in	erster	Linie	eigenwirtscha>liche	Zwecke.		

2)	 Mi9el	des	Vereins	dürfen	nur	für	satzungsgemäße	Zwecke	verwendet	werden.	Es	darf	keine	
Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	der	Körperscha>	fremd	sind,	begünsMgt	werden.	

§	4	MitgliedschaB		

1)	 Die	Mitgliedscha>	kann	jede	natürliche,	sowie	jurisMsche	Person	erwerben,	welche	die	Ziele	
des	Vereins	unterstützt.	Die	Mitgliedscha>	wird	durch	Abgabe	eines	schri>lichen	Aufnahme-
antrags	beim	Vorstand	beantragt.	Der	Vorstand	entscheidet	über	die	Aufnahme.	

2)	 Sie	endet	mit	dem	Austri9,	welcher	mit	einmonaMger	Frist	zu	jedem	Jahresende	erklärt	wer-
den	kann	oder	dem	Tod	des	Mitglieds	(natürliche	Person).	

3)	 Der	Ausschluss	eines	Mitgliedes	kann	durch	den	Vorstand	beschlossen	werden,	wenn	das	
Mitglied		

• gegen	die	Interessen	des	Vereins	grob	verstoßen	hat	oder		



• mit	einem	Jahresbeitrag	in	Verzug	ist.	

Gegen	den	Beschluss	auf	Ausschluss	kann	das	Mitglied	bei	der	nächsten	Mitgliederversamm-
lung	 Beschwerde	 einlegen.	 Die	Mitgliederversammlung	 entscheidet	 über	 die	 Beschwerde.	
Das	betroffene	Mitglied	ist	bei	der	AbsMmmung	nicht	sMmmberechMgt.	

§	5	Beiträge		

1)	 Die	Mitglieder	sind	zur	Entrichtung	eines	Vereinsbeitrags	verpflichtet.	

2)	 Die	 Höhe	 des	 Mitgliedsbeitrags	 sowie	 die	 Zahlungsweise	 sind	 durch	 die	 Beitragsordnung	
festzulegen.	Die	Beitragsordnung	wird	durch	den	Vorstand	erstellt	 und	 ist	 von	der	Mitglie-
derversammlung	durch	einfache	Mehrheit	zu	genehmigen.	

§	6	Organe	des	Vereins		

Die	Verwaltungsorgane	des	Vereins	bestehen	aus:	

• der	Mitgliederversammlung	

• dem	Vorstand	

§	7	Mitgliederversammlung		

(1)	 Die	Mitgliederversammlung	ist	mindestens	einmal	jährlich	durch	den	Vorsitzenden	des	Ver-
eins	einzuberufen.		

(2)	 Eine	 außerordentliche	 Mitgliederversammlung	 ist	 einzuberufen,	 wenn	 ¼	 der	 Mitglieder	
schri>lich	und	unter	Angabe	des	Zwecks	und	der	Gründe	dies	verlangen.	

(3)	 Der	Mitgliederversammlung	obliegen	insbesondere:		

a. die	Entgegennahme	des	Jahresberichts	und	der	Jahresrechnung	des	Vorstands,	so-
wie	des	Prüfungsberichts	der	Kassenprüfer	für	das	abgelaufene	Geschä>sjahr,		

b. die	Entlastung	des	Vorstands	für	das	abgelaufene	Geschä>sjahr,		

c. die	Wahlen	zum	Vorstand	und	die	Wahl	von	zwei	Kassenprüfern.		

(4)	 Die	Mitgliederversammlungen	 sind	 vom	Vorstand	durch	öffentliche	Bekanntgabe	 im	Veröf-
fentlichungsbla9	des	Amts	Dänischer	Wohld	und	per	E-Mail	unter	Angabe	der	Tagesordnung	



mit	einer	 Frist	 von	2	Wochen	einzuberufen.	Die	Mitgliederversammlung	erfolgt	bis	 spätes-
tens		31.03.	jedes	Jahres	für	das	abgelaufene	Geschä>sjahr.		

(5)	 Die	Mitgliederversammlung	ist	beschlussfähig,	wenn	die	Einberufung	ordnungsgemäß	erfolgt	
ist.	

(6)	 Die	Mitgliederversammlung	fasst	Beschlüsse	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgegebenen	
SMmmen;	Satzungsänderungen	oder	der	Beschluss	über	die	Vereinsauflösung	bedürfen	einer	
Mehrheit	von	¾	der	abgegebenen	SMmmen.		

(7)	 Die	Wahl	der	Kassenprüfer	erfolgt	für	2	Jahre.	Die	Wiederwahl	eines	Kassenprüfers	ist	zuläs-
sig.	

(8)	 Die	 Ergebnisse	 der	 Mitgliederversammlung	 sind	 zu	 protokollieren	 und	 vom	 Vorsitzenden	
bzw.	seinem	Stellvertreter	und	einem	auf	der	Mitgliederversammlung	zu	besMmmenden	Pro-
tokollführer	zu	unterzeichnen.	

§	8	Vorstand		

(1)	 Der	Vorstand	des	Vereins	besteht	aus:		

a. dem	Vorsitzenden,	

b. dem	stellv.	Vorsitzenden,	

c. dem	Schri>wart,	

d. dem	Kassenwart,		

e. bis	zu	4	(sMmmberechMgten)	Beisitzern.	

(2)	 Vorstand	im	Sinne	des	§	26	BGB	ist	der	1.	Vorsitzende	und	der	stellv.	Vorsitzende.	Jeder	von	
ihnen	ist	einzelvertretungsberechMgt.		

(3)	 Die	Wahl	des	Vorstands	erfolgt	in	einer	Jahreshauptversammlung	für	die	Dauer	von	zwei	Jah-
ren.	Wiederwahl	ist	zulässig.	Der	1.	Vorsitzende	kann	allerdings	nur	einmal	wiedergewählt	
werden.	

(4)	 Der	Vorstand	ist	berechMgt,	für	ein	während	der	Amtszeit	ausscheidendes	Vorstandsmitglied	
bis	zur	darauffolgenden	Mitgliederversammlung	ein	Mitglied	kommissarisch	zu	berufen.		

(5)	 Dem	Vorstand	obliegt	die	Geschä>sführung,	die	Ausführung	der	Beschlüsse	und	die	Verwal-
tung	des	Vereinsvermögens.		



(6)	 Der	Vorstand	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	3	Mitglieder	anwesend	sind.	Der	Vorstand	
fasst	alle	Beschlüsse	mit	einfacher	Mehrheit	der	SMmmen	der	Erschienenen,	bei	SMmmen-
gleichheit	gilt	der	Antrag	als	abgelehnt.		

(7)	 Über	die	Sitzung	des	Vorstands	ist	eine	Niederschri>	anzuferMgen,	die	vom	Vorsitzenden	
oder	ggf.	stellv.	Vorsitzenden	und	dem	Protokollführer	zu	unterzeichnen	ist.		

(8)	 Der	Vorstand	und	die	von	ihm	Beau>ragten	führen	für	den	Verein	die	Geschä>e	ehrenamt-
lich.		

§	9	Kassenführung		

(1)	 Der	Kassenwart	führt	verantwortlich	die	Kasse	des	Vereins	und	hat	jährlich	bis	zum	Schluss	
des	Kalenderjahres	die	Jahresabrechnung	zu	erstellen	und	dem	Vorstand	bis	zum	15.02.	des	
Folgejahres	vorzulegen.		

(2)	 Die	vom	Vorstand	genehmigte	Jahresrechnung	über	die	Verwendung	des	Geldes	ist	in	der	
nächsten	Mitgliederversammlung	bekanntzugeben	und	von	ihr	zu	genehmigen.	Das	Barver-
mögen	ist	auf	einem	Bankkonto	zu	führen.		

(3)	 Verfügungen	zu	Lasten	des	Bankkontos	können	vom	1.Vorsitzenden,	seinem	Stellvertreter	
oder	dem	Kassenwart	einzeln	vorgenommen	werden.		

(4)	 Einmal	im	Jahr	findet	die	durch	zwei	gewählte	Mitglieder	vorzunehmende	Kassenprüfung	
sta9.	Kassenprüfer	dürfen	nicht	dem	Vorstand	angehören.		

§	10	Auflösung	des	Vereins		

(1)	 Die	Auflösung	des	Vereins	kann	nur	in	einer	Mitgliederversammlung	beschlossen	werden.		

(2)	 Sofern	die	Mitgliederversammlung	nicht	anders	beschließt,	sind	der	1.	Vorsitzende	bzw.	sein	
Stellvertreter	und	der	Kassenwart	die	gemeinsam	vertretungsberechMgten	Liquidatoren.		

(3)	 Bei	Auflösung	oder	Auzebung	des	Vereins	oder	Wegfall	seines	bisherigen	Zwecks	fällt	das	
Vermögen	des	Vereins	an	die	Gemeinde	Ge9orf,	die	es	unmi9elbar	und	ausschließlich	für	
gemeinnützige	Zwecke	im	Sinne	des	§	2	dieser	Satzung	zu	verwenden	hat.		

§	11	SonsXges		

(1)	 Im	Übrigen	gelten	die	Vorschri>en	des	Bürgerlichen	Gesetzbuches	über	das	Vereinsrecht.		



(2)	 Sollte	einer	der	vorgenannten	Paragraphen	gegen	eine	der	rechtlichen	BesMmmungen	ver-
stoßen,	so	wird	dieser	durch	die	rechtliche	BesMmmung	ersetzt.	Die	übrigen	Paragraphen	
bleiben	hiervon	unberührt.		

Ge9orf,	den	……………………………


